








ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFT 
 
 
§ 1 GELTUNGSBEREICH 
 
 (1) Räumlicher Geltungsbereich 
 

 Diese Örtliche Bauvorschrift gilt für den räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplans 
"Birkenfeld-Ost II", 5. Änderung. 

 
 (2) Sachlicher Geltungsbereich 
 
  Diese Örtliche Bauvorschrift gilt für alle baulichen Anlagen, im Sinne von § 2 (1) NBauO, in 

der jeweils geltenden Fassung, darüber hinaus auch für sonstige Einfriedungen und Gestal-
tung der Vorgärten. Ausgenommen davon sind öffentliche Anlagen, wie Kinderspielplatz, Tra-
fos, Umformerstationen, Abwasserhebeanlagen. 

 
§ 2 BESONDERE ANFORDERUNGEN AN DIE ÄUSSERE GESTALTUNG DER BAULICHEN AN-

LAGEN 
 
 (1) Dachformen 
 

  Für die im anliegenden Plan durch die Eckpunkte A-B-C-D-E-F-G bezeichneten Flächen gel-
ten folgende Anforderungen: 

  Dächer der Wohngebäude sind als Satteldächer mit einer Dachneigung von 30° - 45° auszu-
führen. 

  Für die im anliegenden Plan durch die Eckpunkte H-I-J-K bezeichneten Flächen gelten fol-
gende Anforderungen: 

  Die Dächer der Wohngebäude sind als Flachdächer oder als flachgeneigte Satteldächer bis 
zu 30° Dachneigung auszuführen. 

  Für die im anliegenden Plan durch die Eckpunkte L-M-N-O bezeichneten Flächen gelten fol-
gende Anforderungen: 

  Die Dächer der Wohngebäude sind als Walm- bzw. Krüppelwalmdächer mit einer Dachnei-
gung von 30° - 45° auszuführen. Krüppelwalmdächer sind dabei nur zulässig bei Gebäuden 
mit beidseitig gleicher Dachneigung. 

  Die Krüppelwalmdächer dürfen an der Giebelseite maximal um die halbe Höhe des Giebel-
dreiecks mit einer Neigung bis zu 60° abgewalmt werden. 

  Die Richtung des Dachfirstes über der längsten Gebäudekante ist identisch mit der im gel-
tenden Bebauungsplan festgesetzten Stellung der baulichen Anlagen. 

 
 (2) Dachaufbauten 

  Dachgauben sind nur zulässig, wenn die Länge aller Gauben nicht größer als ein Drittel der 
zugehörigen Dachlänge ist. Der Abstand muss dabei mindestens 1,20 m von der seitlichen 
Begrenzung des zugehörigen Dachabschnnittes betragen (bei Satteldächern vom Giebel; bei 
Walmdächern vom Grat bzw. von der Kehle). 

  Die zugehörige Dachlänge ist identisch mit der Trauflänge des Daches bei gestaffelten 
Dächern mit der Trauflänge des jeweiligen Dachabschnittes. 

 
  Für Garagen und untergeordnete Nebengebäude 

  Sind nur zulässig: 
  1. Sattel-, Walm- und Krüppelwalmdächer in Neigung des Wohnhauses 



 2.  Flachdächer und flachgeneigte Dächer. 
  Werden Garagen und untergeordnete Nebengebäude mit flachen bzw. flachgeneigten Dä-

chern ausgeführt, so darf die Dachneigung 10° nicht überschreiten. 
  Bei freistehenden Garagen und untergeordneten Nebengebäuden, die jeweils als Grenzbe-

bauung vorgesehen werden, wird das Flachdach bis zu einer maximalen Dachneigung von 
3 % vorgeschrieben. 

 
 (3) Dachdeckung 

  Für die Dachdeckung der Wohn- und Nebengebäude sind nur dunkelfarbige Eindeckungen 
zulässig. 

  Farbskala: RAL-F 2: Farbreihe Braun und RAL 8008 über 8025, 8024, 8007, 8011, 8016, 
8017, 8014 und 8019 bis 8022; 

 Farbreihe Schwarz von RAL 9005 bis 9011. 
  Mischungen der genannten Farben sind zulässig. 
  Ausgenommen sind Flachdächer und flachgeneigte Dächer bis zu 10° Dachneigung. 

 
§ 3 BESONDERE ANFORDERUNGEN AN DIE HÖHENLAGE VON BAULICHEN ANLAGEN/ GE-

SCHOSSHÖHEN 
 
 (1) Sockelhöhen 
  Die Sockelhöhe darf, gemessen von der mittleren Höhenlage des zugehörigen Straßenab-

schnittes (Straßenachse), bis höchstens 1,00 m betragen. Eine von der vorstehenden Vor-
schrift abweichende Höhenlage kann ausnahmsweise nur zugelassen werden, wenn der 
Grundwasserstand oder die Höhenlage der Entwässerungsanlagen dies erfordern. 

 
 (2) Geschosshöhen 
  Die Geschosshöhe darf max. 3,00 m betragen, gemessen von Oberkante Rohdecke zu 

Oberkante Rohdecke. 
 
 (3) Drempel (Kniestöcke) 

  Drempel (Kniestöcke) sind unzulässig. 
 
§ 4 BESONDERE ANFORDERUNGEN AN DIE GESTALTUNG, ART UND HÖHE VON EINFRIE-

DUNGEN 
 

(1) Die Grundstücke sind an der Straßenbegrenzungslinie bis zu einer Höhe von nur max. 10 cm 
Höhe über Gehsteighöhe einzufassen (z. B. durch Rasenkant- bzw. Hochbordsteine). 

 
 (2) Einfriedungen an der Straßenseite sind nur als lebende Hecken oder/ und Zäune bis zu einer 

Höhe von 80 cm zulässig. 
  Gartenpforten und Einfahrtstore dürfen ebenfalls 80 cm Höhe nicht überschreiten. 
  An den Nachbargrenzen im Vorgartenbereich sind nur lebende Hecken oder/ und Zäune bis 

zu einer Höhe von 80 cm zulässig. 
 



§ 5 BESONDERE ANFORDERUNGEN AN DIE GESTALTUNG DER NICHT ÜBERBAUTEN, NICHT 
ÖFFENTLICHEN FREIFLÄCHEN IM VORGARTENBEREICH 

 
 (1) Die Vorgärten sind als Ziergärten anzulegen und zu unterhalten. 
 
 (2) Mülltonnenschränke, Sammelboxen oder gemauerte Nischen, Heckenpflanzungen und Blen-

den aus Holz für die Aufnahme bzw. das Abdecken von Mülltonnen sind in Vorgärten zuläs-
sig. 

 
§ 6 ORDNUNGSWIDRIGKEITEN 
 
 Wer den Vorschriften der §§ 2 – 5 dieser Örtlichen Bauvorschrift als Bauherr, Planverfasser oder 

ausführender Unternehmer zuwiderhandelt, handelt ordnungswidrig gem. § 91 der Niedersächsi-
schen Bauordnung (NBauO). 

 
§ 7 INKRAFTTRETEN 
 
 Diese Örtliche Bauvorschrift wird mit Bekanntmachung rechtsverbindlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


